
VERRECHNUNGSPREISE – GRÜN,  
SOZIAL, NACHHALTIG ERMITTELT

Unternehmen sind durch EU-Vorgaben, die bereits in nationale Gesetze überführt 

worden sind bzw. sich derzeit in der nationalen Umsetzung befinden, gehalten, res-

sourcenschonend zu wirtschaften, soziale Belange zu berücksichtigen und unterneh-

mensethische Aspekte zu beachten. Diese unter der Abkürzung ESG (Environment, 

Social, Governance) zusammengefassten Verpflichtungen wirken sich darauf aus, wie 

und in welchem Maße Wertschöpfung zwischen verbundenen Unternehmen realisiert 

wird. Doch inwieweit finden sie auch Niederschlag bei der Ermittlung von Verrech-

nungspreisen, die konzerninternen Transaktionen zugrunde gelegt werden?
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2. AUSGABE 2023

Nachhaltigkeit im Mittelstand 

RAHMENWERKE IN DER  
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG

Jahrzehntelang basierte die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen auf Freiwillig-

keit. Unternehmen haben die Mehrwerte der Nachhaltigkeitsberichterstattung für sich ge-

nutzt und dadurch ihre Marktposition verbessert sowie ihr Ansehen bei Geschäftspartnern 

und Mitarbeitern erhöht. Zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten (oft auch CR-, CSR-, 

Personal-, Sozial-, Umweltberichte) wurden häufig nationale oder internationale Rahmenwer-

ke genutzt. Etablierte Rahmenwerke geben Orientierung bei der Nachhaltigkeitsberichter-

stattung. Sie geben eine bestimmte Struktur und Form und die Inhalte vor und sorgen damit 

für Vergleichbarkeit, Zuverlässigkeit und Verständlichkeit. 
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INTERNATIONAL ANERKANNT: 

DIE GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

Die seit 1997 bestehende Global Reporting Initiative 

(GRI) ist aktuell der international anerkannteste Stan-

dard für Nachhaltigkeitsberichte. Die GRI-Standards 

repräsentieren die global beste Praxis für die öffentli-

che Berichterstattung zu verschiedenen ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Auswirkungen. Die 

GRI-Standards sind ein modulares System miteinander 

verbundener Standards. Es bestehen drei Serien von 

Standards, die den Berichterstattungsprozess unter-

stützen. Die GRI-Universalstandards gelten für alle Or-

ganisationen, die GRI-Branchenstandards richten sich 

an bestimmte Branchen und die GRI-Themenstandards 

enthalten Angaben zu einem bestimmten Thema. Die 

Anwendung dieser Standards zur Bestimmung der 

wesentlichen (relevanten) Themen hilft Organisatio-

nen, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

ENTSPECHENSERKLÄRUNG DES DEUTSCHEN 

NACHHALTIGKEITS KODEX 

In Deutschland berichten derzeit auch viele Unterneh-

men in Form einer Entsprechenserklärung des Deut-

schen Nachhaltigkeits Kodex (DNK). Der DNK wurde 

2010 vom Rat für Nachhaltige Entwicklung mit Vertre-

terinnen und Vertretern der Politik, des Finanzmarkts, 

Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen in einem Dialog-Prozess entwickelt. Er wird mit 

Mitteln des Bundeskanzleramts finanziert. Es existie-

ren aktuell über 950 DNK-Anwenderunternehmen. 

Der DNK greift für einzelne Kennzahlen die Standards 

der GRI auf. 
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NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE 

MACHT NICHTFINANZIELLE ERKLÄRUNG FÜR 

BESTIMMTE UNTERNEHMEN ZUR PFLICHT 

Seit 2017 findet die sog. Non-Financial-Reporting Di-

rective (NFRD) in Deutschland Anwendung. Diese EU-

Richtlinie verpflichtet zunächst große kapitalmarktori-

entierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiten-

den und bestimmte andere Unternehmen von 

öffentlichem Interesse, die Lageberichterstattung um 

eine nichtfinanzielle Erklärung zu erweitern. Die nicht-

finanzielle Erklärung muss Informationen über Um-

welt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung 

der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung enthalten. 

VEREINHEITLICHUNG DURCH DIE CORPORATE 

SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE 

Aufgrund mangelnder Einheitlichkeit und fehlender 

Vergleichbarkeit sowie teils fehlender Offenlegung re-

levanter Informationen veröffentlichte die Europäische 

Kommission im Zuge des Green Deals im April 2021 

ihren Vorschlag zur Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD), welche die bisherige NFRD ablöst. 

Die CSRD wurde schließlich am 16.12.2022 offiziell im 

Amtsblatt der EU veröffentlicht und ist bereits Anfang 

2023 in Kraft getreten. 

Die Richtlinie ist nun innerhalb von 18 Monaten von 

den jeweiligen Gesetzgebern in der EU in nationales 

Recht umzusetzen. U. a. das deutsche Handelsgesetz-

buch (HGB) wird bis Juli 2024 entsprechend überarbei-

tet. 

NACHHALTIGKEITSANFORDERUNGEN  

AN UNTERNEHMEN

Unternehmen sollen u. a. durch folgende Vorgaben zu 

umweltschonendem und nachhaltigem Wirtschaften 

angehalten bzw. verpflichtet werden:

›  Das System des EU-Emissionshandels sieht vor, dass 

Unternehmen nur in dem Umfang CO2 ausstoßen  

dürfen, in dem ihnen Emissionsberechtigungen vor-

liegen. Nicht benötigte Emissionszertifikate können 

auf dem Markt frei gehandelt werden. Emissions-

intensive Unternehmen müssen entsprechend Zerti-

fikate erwerben. Dadurch wird der Ausstoß von CO2 

bepreist und soll letztlich zu einer Ausstoßreduktion 

führen.

›  Durch die EU-Taxonomie-Verordnung wird vorge-

geben, welche Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind. Niederschlag findet 

diese Einstufung zum einen im Finanzierungsbe-

reich, da die Finanzmärkte zunehmend unter dem 

Schlagwort „Green Finance“ auf positive Klima- 

und Umweltauswirkungen ihrer Investitionen Wert 

legen und sich somit nachhaltiges Wirtschaften auf 

Finanzierungsmöglichkeiten auswirken kann. 

›  Auch die nichtfinanziellen Berichtspflichten der  

Unternehmen werden sich umfassend verschärfen. 

Konkret wurden durch die Anfang 2023 in Kraft  

getretene Corporate Sustainability Reporting Direc-

tive (CSRD) umfassende Vorgaben zur Nachhaltig-

keitsberichterstattung vorgelegt. 

Soziale Aspekte haben Unternehmen insb. nach den 

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes 

zu berücksichtigen. Unternehmen mit mehr als 3.000 

Beschäftigten müssen bereits derzeit sicherstellen, 

dass in ihren Lieferketten weltweit u. a. Aspekte  

des Arbeitsschutzes, der Menschenrechte und des 

Umweltschutzes berücksichtigt werden. Auf Unter-

nehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten kommen 

diese Anforderungen ab 2024 zu. 

Die Berücksichtigung von unternehmensethischen As-

pekten und denen einer guten Unternehmens führung 

wird z. B. durch folgende Regelungen eingefordert:

›  Bereits aktuell müssen grenzüberschreitend tätige 

Unternehmensgruppen mit einem Gruppenumsatz 

von mindestens 750 Mio. Euro in einem sog. Count-

ry-by-Country-Report (CbCR) Angaben zu den in 

den jeweiligen Staaten erwirtschafteten Gewinnen 

und Steuern machen. Diese Angaben (in leicht modi-

fizierter Form) sollen zur Förderung der Steuertrans-

parenz in einem sog. Public CbCR auch öffentlich 

zugänglich gemacht werden. In freiwilligen Nach-

haltigkeits berichten, die nach den Standards der Glo-

bal Reporting Initiative (GRI) erstellt werden, ist durch 

GRI 207: Tax 2019 bereits eine öffentliche Transpa-

renz der länderbezogenen steuerlichen Angaben  

gegeben. 

›   In Umsetzung EU-rechtlicher Vorgaben sollen mit  

einem Hinweisgeberschutzgesetz Möglichkeiten zur 

Meldung von rechtswidrigem Verhalten der Unter-

nehmen unter Schutz der Hinweisgeber eingeführt 

werden. 



AUSWIRKUNGEN AUF VERRECHNUNGSPREISE

So unterschiedlich die Einflüsse der ESG-Vorgaben auf 

die Unternehmensbereiche sind, so verschieden können 

sich diese auf die Ausgestaltung angemessener Ver-

rechnungspreise auswirken. Zu nennen sind hier u. a.:

›  Wertschöpfungsketten können sich durch die Beach-

tung von ESG-Vorgaben ändern. Um die Arbeits-

bedingungen innerhalb der Lieferkette zu verbessern, 

kann es z. B. erforderlich sein, Produktionsschritte 

nicht mehr auf Subunternehmen auszulagern, son-

dern wieder selbst zu übernehmen oder an andere 

Subunternehmen zu übertragen. Dadurch kann sich 

die Rolle der Produktionsfunktion verändern, was 

sich in der Ermittlung der Verrechnungspreise nieder-

schlägt. An Gewicht könnte auch die Einkaufsfunkti-

on gewinnen, da dort nun eine intensive Prüfung der 

Lieferanten auf Einhaltung der Lieferkettenvorgaben 

zu erfolgen hat. Auch könnten die geänderten welt-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dazu führen, 

dass die Einkaufsfunktion Lieferketten umlenkt bzw. 

mehrere Lieferketten etabliert, um die Unterneh-

mensgruppe resilienter gegenüber Lieferengpässen 

zu machen. Damit steigt der Wertschöpfungsbeitrag 

der Einkaufsfunktion mit entsprechender Auswir-

kung auf die Verrechnungspreise. 

›  Die Einhaltung von ESG-Maßnahmen wirkt sich  

regelmäßig positiv auf den Wert der Marke(n) der 

Unternehmensgruppen aus. Damit steigt der Wert 

immaterieller Vermögenswerte. Hier gilt es zu über-

prüfen, ob die Nutzung der immateriellen Werte 

fremdüblich bei der Bemessung der Verrechnungs-

preise berücksichtigt wird. Auch könnten durch  

ESG-Maßnahmen neue immaterielle Vermögenswer-

te entstehen, die selbst sowie daraus resultierende 

Erträge innerhalb der Unternehmensgruppe zuzu-

ordnen und fremdüblich zu bewerten sind. 

›  Maßnahmen zur Einhaltung der ESG-Vorgaben wer-

den regelmäßig beachtliche Kosten in den Unterneh-

men auslösen, wie z. B. durch ein ESG-Marketing, mit 

dem Nachhaltigkeitsprojekte gegenüber den Markt-

teilnehmern hervorgehoben werden, um die Bekannt-

heit und das positive Image der Marke zu stärken. 

Kosten werden zudem durch die Erstellung eines 

Nachhaltigkeitsberichts und durch die Implementie-

rung des nach dem Hinweisgeberschutzgesetz künf-

tig erforderlichen Meldewesens ausgelöst. Hier ist 

jeweils zu klären, ob innerhalb der Unternehmens-

gruppe Dienstleistungen erbracht werden, die fremd-

üblich zu vergüten sind, oder aber Leistungen 

vorliegen, die primär im Interesse der Muttergesell-

schaft sind, und somit als Shareholder-Aufwendun-

gen nicht über Verrechnungspreise weiterbelastet 

werden können.   

›   Werden konzernintern Darlehen vergeben, ist auf 

eine angemessene und fremdübliche Verzinsung zu 

achten. Neben einer Überprüfung der konzerninter-

nen Finanzierungsvereinbarungen unter Berücksichti-

gung der sich zuletzt deutlich veränderten Leitzinsen 

sollten auch ESG-Aspekte mit in die Bemessung des 

Zinssatzes einbezogen werden. So wirkt sich die 

Compliance eines Unternehmens mit ESG-Vorgaben 

regelmäßig positiv auf das Rating und somit auf  

Finanzierungsmöglichkeiten und -konditionen am  

Finanzmarkt aus. Entsprechend ist auch bei kon- 

zerninternen Finanzierungen auf eine Berücksich-

tigung der nachhaltigen und sozialen Aufstellung 

des einzelnen Gruppenunternehmens zu achten. 

Die CSRD sieht sowohl eine deutliche Ausweitung des 

Kreises der berichtspflichtigen Unternehmen als auch 

eine grundlegende Überarbeitung der zu berichten-

den Inhalte in Form verpflichtender Standards (den 

„European Sustainability Reporting Standards“- ESRS) 

vor. 

CSRD FÜR GROSSE UNTERNEHMEN 

AB 2025 PFLICHT 

Für das Geschäftsjahr 2025 haben alle großen Unter-

nehmen umfangreiche Nachhaltigkeitsinformationen 

offenzulegen. In Deutschland werden mindestens Ka-

pitalgesellschafte und diesen über § 264a HGB gleich-

gestellten Personenhandelsgesellschaften berichts-

pflichtig, die als große Gesellschaften gelten. Große 

Gesellschaften sind solche, die mindestens zwei der 

drei folgenden Merkmale überschreiten:

› 20 Mio. Euro Bilanzsumme,

› 40 Mio. Euro Umsatzerlöse,

› im Jahresdurchschnitt mindestens 250 Arbeitneh-

mer.

KMU SPÄTESTENS AB 2028 BETROFFEN 

Im darauffolgenden Geschäftsjahr, beginnend ab dem 

01.01.2026, wird der Kreis der betroffenen Unterneh-

men auch auf kapitalmarktorientierte KMU erweitert. 

Allerdings wurde eine zweijährige Übergangsphase 

eingeräumt, so dass eine erstmalige Anwendung für 

KMU spätestens im Geschäftsjahr 2028 verpflichtend 

sein wird.
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Hinweis: Auch diejenigen Unternehmen, die sich 

bisher noch nicht mit einer Form der Nachhaltig-

keitsberichterstattung befasst haben, sollten sich 

schon jetzt mit der Thematik vertraut machen. 

Auch wenn es bis zur erstmaligen Anwendung 

noch eine gewisse Zeit dauert, sollten die zu tref-

fenden Vorbereitungen nicht unterschätzt werden.



VERRECHNUNGSPREISE ÜBERPRÜFEN!

Verrechnungspreise, die für konzerninterne Leistungen 

vereinbart wurden, unterliegen einer steten Dynamik 

und bedürfen einer Überprüfung in regelmäßigen Zyk-

len. Die aktuell rasant voranschreitenden Entwicklun-

gen durch neue Anforderungen an Unternehmen, 

nachhaltiger, sozialer sowie transparenter zu agieren 

und dabei ein hohes Maß an Unternehmensethik zu 

berücksichtigen, machen allerdings in vielen Fällen 

eine grundlegende Überprüfung von Verrechnungs-

preisen erforderlich. Durch umfassende ESG-Maßnah-

men können Wertschöpfungsketten deutlich verän- 

dert werden. Auch ist zu klären, wie mit zusätzlichen 

Kosten, aber auch neuen Vorteilen durch die Konfor-

mität mit ESG-Vorgaben umgegangen wird. Dabei 

sollte –wie stets erforderlich – auf eine klare und  

vollständige Dokumentation der Verrechnungspreis-

ermittlung geachtet werden. Denn eines ist sicher: Der 

Fiskus wird weiterhin im Rahmen von Betriebsprüfun-

gen Verrechnungspreise genau unter die Lupe neh-

men und nicht zögern, bei Zweifeln an der Fremd- 

vergleichskonformität Korrekturen vorzunehmen, die 

nicht ohne weiteres spiegelbildlich bei anderen Mit-

gliedern der Unternehmensgruppe gegenkorrigiert 

werden können. 
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